
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Der Stadtbote 

AMTSBLATT DER STADT WUPPERTAL Nr. 14/2010 
HERAUSGEBER: DER OBERBÜRGERMEISTER 9. Juni 2010 
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Planfeststellung nach §§ 28 ff Personenbeförderungsgesetz (PBefG) und Genehmigung 
nach § 9 PBefG für den Bau der Haltestelle Möschenborn am oberen Streckenpunkt der 
Museumsstraßenbahn des Bergischen Museumsbahnen e.V. in Wuppertal-Cronenberg 
- Anhörungsverfahren -


(Az.: 25.17.01.05-10/14-09) 


Der Bergische Museumsbahnen e. V. hat für das oben angegebene Bauvorhaben die Durchfüh-
rung des Planfeststellungsverfahrens beantragt. Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt  


in der Zeit vom 21.06.2010 bis einschließlich 23.07.2010  


bei der Stadt Wuppertal,
	
Rathaus Barmen, Geodatenzentrum (Zimmer C-542),  

Johannes-Rau-Platz 1 (Eingang Große Flurstraße),  

42275 Wuppertal, 


während der Dienststun den montags bis donne rstags von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr  und freitag s
	
von 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr (Feiertage ausgenommen) zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 


1. Jeder kann  bis spätestens zwei W ochen nach  Ablauf der  Auslegung sfrist, da s ist bis zum 
06.08.2010, bei der B ezirksregierung Düsseldorf (Anhörungsbehörd e) oder bei der Stadt 
Wuppertal, Ressort Stadtentwicklun g und Städtebau, Johannes-Rau-Platz 1, 42269 Wupper-
tal, Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder zur Niederschrift erheben. Die Einwendung 
muss den geltend gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen.  

Nach Ablauf dieser Frist sind Einwendungen ausgeschlossen (§ 18a Nr. 7 AEG). 

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in 
Form vervielfältigter gle ichlautender Texte eingereicht werden (gleichf örmige Eingaben), ist 
auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und An-
schrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Anderenfalls können diese Ein-
wendungen unberücksichtigt bleiben. 

2. Rechtzeitig erhobene Einwendungen werden gegebenenfalls in einem	  Termin erörtert, der 
noch ortsüblich bekannt gegeben wird. 

Diejenigen, die fristgerecht Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmige n Einwen-
dungen der Vertreter, werden von  dem Termi n gesondert  benachrich tigt. Sind mehr als 50 
Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch öf fentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden. Die Vertretung durch einen  Bevollmäc htigten ist möglich. Die Bevollmä chtigung ist 
durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu de n Akten der  Anhörungsbehörde zu 
geben ist. 

Bei Ausblei ben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne i hn verhandelt 
werden. Das Anhörung sverfahren ist mit Abschluss de s Erörterungstermins beendet. Der Er-
örterungstermin ist nicht öffentlich. 

3. Bei Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen, Teilnahme am Erörte-
rungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht erstattet. 

4. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht  in der Planfeststellu ng dem Grunde nach zu 
entscheiden ist, werden  nicht in dem Erörterungstermin, sondern in ein em gesonderten Ent -
schädigungsverfahren behandelt. 
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5. Über die Eiwendungen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststel-
lungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an 
die Einwender kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zu-
stellungen vorzunehmen sind. 

Wuppertal, den  31.05.2010 

i.V. 

gez. 

Meyer 
(Beigeordneter) 
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Bekanntmachung 

Wahl der Migrantinnen und Migranten im Integrationsausschuss der Stadt 
Wuppertal am 07. Februar 2010 

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 17. Mai 2010 die Wahl der Migrantin
nen und Migranten im Integrationsausschuss der Stadt Wuppertal am 07. Februar 2010 ein
stimmig für gültig erklärt. 

Gegen den Beschluss des Rates der Stadt kann gemäß § 27 Abs. 11 Gemeindeordnung Nord
rhein-Westfalen in Verbindung mit § 41 Kommunalwahlgesetz binnen eines Monats nach Be
kanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder
schrift bei dem Verwaltungsgericht Düsseldorf zu erheben. 

Wuppertal, den 31. Mai 2010 

Der Wahlleiter für das Stadtgebiet Wuppertal 

gez. 

Dr. Slawig 
Stadtdirektor 

W/kommunal/bekanntmachung/gueltigkeitsentscheidung-rat 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Widerspruchsrecht gegen Melderegisterauskünfte 

Die Meldebehörde darf 
1. 	 Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammen-

hang mit Parlaments- und Kommunalwahlen oder unmittelbaren Wahlen von Bürger-
meisterinnen/ Bürgermeistern in den sechs der Wahl vorangehenden Monaten Mel-
deregisterauskünfte über Vor- und Familiennamen, Doktorgrade und Anschriften von 
Wahlberechtigten erteilen (§ 35 Abs. 1 des Meldegesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen - MG NRW), 

2. 	 die vorgenannten Auskünfte an Parteien und andere Antragsteller im Zusammenhang 
mit Volksbegehren, Volksentscheiden und Bürgerentscheiden erteilen (§ 35 Abs. 2 
MG NRW). 

3. 	 solche Auskünfte auch durch automatisierten Abruf über das Internet erteilen (§ 34 
Abs. 1b MG NRW). 

Die Betroffenen haben jedoch das Recht, der Weitergabe ihrer Daten zu widerspre
chen (§§ 34 Abs. 1b, 35 Abs. 6 MG NRW). 

Auf dieses Widerspruchsrecht wird hiermit hingewiesen. 


Zu Ziffer 1. + 2.: Der Widerspruch, der sich einzeln oder insgesamt gegen die Auskunftser-
teilung richten kann, ist schriftlich bei der Stadt Wuppertal, Ressort 301.1 (Meldebehörde), 
42269 Wuppertal, einzulegen. Er kann auch persönlich im Verwaltungsgebäude Steinweg 
20, Wuppertal-Barmen, Erdgeschoss oder in den Stadtbüros abgegeben oder zur Nieder-
schrift erklärt werden. 
Bereits früher bei der Meldebehörde Wuppertal eingelegte Widersprüche behalten ihre Gül-
tigkeit; sie bleiben bei Umzügen innerhalb Wuppertals erhalten. 

Zu Ziffer 3.: Trotz des Widerspruchs sind solche Auskünfte aus dem Melderegister auch 
weiterhin zulässig, die auf dem Postweg bzw. bei persönlicher Vorsprache erteilt werden. 

Für die Aufnahme ins Adressbuch gilt: 
Melderegisterauskünfte über alle volljährigen Einwohner darf die Meldebehörde nur noch 
dann an Adressbuchverlage übermitteln, wenn die Betroffenen zuvor schriftlich eingewilligt 
haben (§ 35 Abs. 4 MG NRW). Um in das Adressbuch aufgenommen zu werden, müssen die 
notwendigen Zustimmungserklärungen den o.g. Stellen vorliegen. 

Die Meldebehörde darf Mitgliedern parlamentarischer oder kommunaler Vertretungskörper-
schaften sowie den Medien Auskünfte über Alters- und Ehejubiläen nur noch nach Einwilli-
gung der Betroffenen erteilen (§ 35 Abs. 3 MG NRW). Die entsprechenden Erklärungen kön-
nen ebenfalls bei den vorgenannten Stellen eingereicht werden. 

Wuppertal, den 01.06.10 Der Oberbürgermeister 
Meldebehörde 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern 

Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene 
Sparkassenbücher 

1. Aufgebote 

Aufgebot vom Sparkassenbuch 

Nr. 3448363840 
Nr. 3414070106 
Nr. 3422239487 

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da anderenfalls das Sparkassenbuch für 
kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag 
der Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld. 

Wuppertal, den 04.06.2010 	 STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
Der Vorstand 

2. Kraftloserklärungen 

Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch 

Nr. 3010072365 

Wuppertal, den 04.06.2010 	 STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
Der Vorstand 
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Herausgeber: Der Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Der Stadtbote – Amtsblatt der Stadt Wuppertal – erscheint bei Bedarf - in der Regel alle 2 Wochen 

Redaktion, Vertrieb und Abonnementsbestellung: Ressort Allgemeine Dienste, Rathaus, Johannes-Rau-Platz 1, 

42275 Wuppertal, Tel.: 0202/563-6450, Mail: bekanntmachungen@stadt.wuppertal.de 

Einzelexemplare sind zum Preis von 2,00 EURO (einschließlich MwSt.) im Informationszentrum Döppersberg, 

42103 Wuppertal, und im Rathaus Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42269 Wuppertal, erhältlich. 

Jahresbezugspreis: 100,00 EURO (einschließlich MwSt. und Postzustellungsgebühr) 

Internet und Newsletter-Bestellung: http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
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